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(54) Verschlusselement zum Verschließen eines Spaltes zwischen Einbaugerät und Möbelumbau

(57) Die Erfindung betrifft ein Verschlusselement
zum Verschließen eines Spaltes (12) zwischen einer er-
sten Wand (14), insbesondere einer Wand (14) eines
Haushaltsgerätes und einer zweiten Wand (16), insbe-
sondere einer Wand (16) eines Möbelkorpus.

Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass das Ver-
schlusselement einen in den Spalt einbringbaren eine
Federkraft aufbringenden Hohlkörper (10) mit einer Wan-
dung (30) umfasst, wobei die Federkraft eine auf die erste
und die zweite Wand (14, 16) wirkende Kraft erzeugt, die
zu einer Fixierung des Hohlkörpers (10) im Spalt (12)
zumindest beiträgt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verschlusselement
zum Verschließen eines Spaltes zwischen einer ersten
Wand, insbesondere einer Wand eines Haushaltsgerä-
tes, und einer zweiten Wand, insbesondere einer Wand
eines Möbelkorpus.
[0002] Dabei ist ein Spalt ein Zwischenraum mit zu-
mindest einer offenen Seite zwischen Begrenzungswän-
den, beispielsweise Seitenwänden, zum Beispiel eines
Haushaltsgerätes und eines Möbelkorpus, der das Haus-
haltsgerät entweder zum Teil umgibt oder benachbart zu
diesem angeordnet ist. Außerdem bezeichnet ein Spalt
einen Zwischenraum zwischen Begrenzungswänden ei-
nes ersten und eines zweiten Möbelkorpus oder zwi-
schen Haushaltsgerät oder einem Möbelkorpus und ei-
ner Wand eines Zimmers.
[0003] Das Verschließen eines Spaltes umfasst das
zumindest teilweise Verschließen beziehungsweise Ab-
decken einer Spaltöffnung, entweder direkt zwischen
mindestens zwei die Spaltöffnung begrenzten Endkan-
ten der ersten und zweiten Wand oder an einer Position
innerhalb des Spaltes.
[0004] Es ist bekannt, Haushaltsgeräte in Form von
Einbaugeräte bzw. Unterbaugeräte in einen Möbelkor-
pus einzubauen. Da aus konstruktiven Gründen die Au-
ßenmaße solch eines Einbaugeräts bzw. Unterbauge-
räts kleiner als der zur Verfügung stehende Einbauraum
in dem Möbelkorpus sind, bleibt ein Spalt zwischen den
Außenseiten des Einbaugerätes bzw. Unterbaugerätes
und den Innenseiten des Möbelkorpus bestehen. Dieser
Spalt kann beispielsweise je nach Gerätemodel bezie-
hungsweise in Abhängigkeit von der Breite der seitlichen
Möbelwand unterschiedlich breit sein. Die Breite eines
Spaltes ist dabei der Abstand der den Spalt begrenzen-
den Wände voneinander. So kann beispielsweise die
Dicke der Wand des Möbelkorpus zwischen 15 und 20
mm oder zwischen 16 und 19 mm liegen, so dass sich
daraus eine Variation der Spaltbreite ergeben kann.
Auch andere Dicken der den Spalt begrenzenden Mö-
belwände sind möglich.
[0005] Ein entsprechender Spalt zwischen Haushalts-
gerät und einem Möbelkorpus kann beispielsweise mit
Hilfe eines randverstärkten Verschlusselements, bei-
spielsweise eines Keders aus PVC, oder eines anderen
Abdeckelements geschlossen werden. Dabei kann in
das Abdeckelement ein magnetischer Streifen integriert
sein, mit dem es an einer metallischen Blechwand des
entsprechenden Haushaltsgerätes haftet. Der Montage-
aufwand und die Qualität der Haftung können hierbei un-
terschiedlich sein, beispielsweise aufgrund einer durch
den Transport verursachten Welligkeit des Abdeckele-
ments oder der magnetischen Eigenschaften des Gerä-
tewandblechs, die zum Beispiel von der Dicke des Ge-
rätewandblechs abhängen kann.
[0006] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, ein Verschlusselement zur Verfügung zu stellen, das
durch einfache Montage einen Spalt zwischen einem

Haushaltsgerät und einem Möbelkorpus verschließen
kann.
[0007] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der un-
abhängigen Ansprüche gelöst.
[0008] Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen der Erfindung ergeben sich aus den abhängigen
Ansprüchen.
[0009] Unter einem Haushaltsgerät wird ein Geräte
verstanden, das zur Haushaltsführung eingesetzt wird.
Solch ein Haushaltsgerät kann in Form eines Einbauge-
räts oder eines Unterbaugeräts ausgebildet sein, das in
einen Möbelkorpus bzw. Möbelumbau eingebaut werden
kann, wie beispielsweise eine Waschmaschine, ein Wä-
schetrockner, eine Geschirrspülmaschine, ein Gargerät,
ein Kaffeeautomat oder ein Kältegerät. Unter Kältegerät
wird dabei insbesondere ein Haushaltskältegerät ver-
standen, wie beispielsweise ein Kühlschrank, ein Ge-
frierschrank oder eine Kühlgefrierkombination.
[0010] Ein Verschlusselement zum Verschließen ei-
nes Spaltes zwischen einer ersten Wand, insbesondere
einer Wand eines Haushaltsgerätes, und einer zweiten
Wand, insbesondere einer Wand eines Möbelkorpus,
umfasst erfindungsgemäß einen in den Spalt einbring-
baren eine Federkraft aufbringenden Hohlkörper mit ei-
ner Wandung, wobei die Federkraft eine auf an die erste
und die zweite Wand wirkende Kraft erzeugt, die zu einer
Fixierung des Hohlkörper im Spalt zumindest beiträgt.
Auf diese Weise ist es möglich, den Hohlkörper im Spalt
zu fixieren, ohne die Eigenschaften, insbesondere die
magnetischen Eigenschaften, der Begrenzungswände
berücksichtigen zu müssen.
[0011] Ein eine Federkraft aufbringender Hohlkörper,
also ein federnder Hohlkörper, umfasst eine Wandung
um einen hohlen Raum, die in einem entspannten Zu-
stand eine Grundform hat, welche sich durch Einwirken
einer äußeren Kraft verändern lässt, wobei eine durch
die Wandung erzeugte Federkraft dieser äußeren Kraft
entgegen wirkt, um die Wandung wieder in ihre Grund-
form zurück zu bewegen. So kann der federnde Hohlkör-
per des erfindungsgemäßen Verschlusselements bei-
spielsweise durch manuelle Kraft bei der Montage in eine
solche Form gebracht werden, dass er einen Querschnitt
in einer Breite aufweist, die geringer ist als die Breite des
Spaltes, d. h. des Abstandes der ersten von der zweiten
Wand, so dass der Hohlkörper einfach in den Spalt ein-
gebracht werden kann. Entfällt dann die manuelle Kraft
des Monteurs, drückt die Federkraft des Hohlkörpers
dessen Wandung zumindest teilweise gegen die erste
und die zweite Wand des Haushaltsgerätes und des Mö-
belkorpus. Der federnde Hohlkörper wird dazu so ge-
wählt, dass er im entspannten Grundzustand außerhalb
des Spaltes einen entsprechenden Querschnitt aufweist,
der größer ist als die Breite des Spaltes, so dass der
federnde Hohlkörper nach Einbringen in den Spalt sich
nicht vollständig entspannen kann, sondern eine Kraft
auf die erste und die zweite Wand ausübt. Das Verschlus-
selement besteht beispielsweise aus dem federnden
Hohlkörper. Es ist auch möglich, dass das Verschlus-
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selement eine weitere den Spalt zumindest teilweise ver-
schließende Komponente umfasst und dass der federn-
de Hohlkörper primär der Fixierung des Verschlussele-
ments im Spalt dient. In jedem Fall sind die Anforderun-
gen an die Beschaffenheit der den Spalt begrenzenden
Wände gering, die lediglich dazu geeignet sein müssen,
der durch die Federkraft des Hohlkörpers erzeugten auf
die Wände wirkenden Kraftzu widerstehen.
[0012] Vorzugsweise ist der federnde Hohlkörper al-
leine durch die von ihm aufgebrachte Federkraft im Spalt
fixierbar. So sind zwar unterstützend weitere Befesti-
gungsmittel, wie beispielsweise Klebstoff, Schrauben,
Nägel oder Magnetstreifen möglich, ein Vorteil des of-
fenbarten erfindungsgemäßen Verschlusselements liegt
jedoch darin, dass weitere Befestigungsmittel nicht be-
nötigt werden. Ansonsten gegebenenfalls benötigte Lö-
cher beispielsweise für Schrauben oder Nägel beispiels-
weise im Möbelkorpus entfallen. Ebenso werden zum
Beispiel Beschädigungen der Begrenzungswände durch
ansonsten möglicherweise zu verwendenden Klebstoff
vermieden. Zudem würde ein nachträgliches Einbringen
nach Endmontage von Haushaltsgeräten im oder be-
nachbart zum Möbelkorpus erschwert, wohingegen eine
Montage des erfindungsgemäßen Verschlusselements
erst nach der Endmontage von Haushaltsgerät und Mö-
belkorpus einfach möglich ist.
[0013] Des Weiteren ist der federnde Hohlkörper vor-
zugsweise einstückig. Zum einen kann der federnde
Hohlkörper so beispielsweise aus einem Kunststoff in
einfacher Weise in einer Massenproduktion hergestellt
werden. Ein entsprechender Hohlkörper besitzt zwar ei-
ne umlaufende Wandung, muss aber nicht an allen Sei-
ten geschlossen sein. Hat er beispielsweise die Form
einer hohlen Stange, beispielsweise in einer Länge, die
dazu geeignet ist, einen Spalt seiner Höhe nach zu ver-
schließen, wobei mit Höhe des Spaltes die Ausdehnung
senkrecht zur Breite des Spaltes parallel zur Spaltöff-
nung bezeichnet wird, so kann der Hohlkörper an zwei
Enden offen sein, wodurch eine einfache Herstellung er-
möglicht wird, zum Beispiel als Endloskörper, der auf die
gewünschte Länge für Transport oder Endmontage zu-
geschnitten werden kann. Zum anderen ist es beispiels-
weise für einen Kunden besonders einfach, die Montage
des Verschlusselements selbst vorzunehmen. Zudem
kann so beispielsweise von einem Kunden oder Monteur
leicht überprüft werden, ob alle zur Montage erforderli-
chen Verschlusselemente im Lieferumfang enthalten
sind. Darüber hinaus erlaubt dies einem Hersteller von
Haushaltsgeräten, der erfindungsgemäße Verschlus-
selemente mit Geräten mitliefert, eine einfache Prüfung
auf Vollständigkeit des Lieferumfangs bei der Warenaus-
gangskontrolle.
[0014] Ein erfindungsgemäßer federnder Hohlkörper
kann unterschiedliche Formen haben, auch unterschied-
liche Grundformen, zum Beispiel auch die eines Vierek-
kes, beispielsweise eines Trapezes, d.h. die eines Vier-
eckes mit mindestens einem Paar paralleler Seiten, so-
fern er geeignet ist, die zur Fixierung im Spalt benötigte

Federkraft verfügbar zu machen. Bevorzugt wird eine
Ausführungsform der Erfindung, bei der der federnde
Hohlkörper einen parallelogrammförmigen Querschnitt
aufweist. Ein Parallelogramm als Unterform eines Tra-
pezes weist jeweils zwei parallel zueinander angeordne-
te gegenüberliegende Seiten auf.
[0015] Im Rahmen dieser Erfindung ist ein Viereck zu
verstehen als eine im Wesentlichen viereckige Form, die
im Wesentlichen gerade Seiten aufweist, wobei der Be-
griff Seite einer Außenseite der den Hohlkörper begren-
zenden Wandung bezeichnet. Der Querschnitt ist im We-
sentlichen viereckig, auch wenn er beispielsweise auf-
grund der auf ihn zum Beispiel bei der Montage einwir-
kenden Kräfte verformt wird oder Verbindungselemente
und Konturen der Seiten aufweist, die beispielsweise auf-
grund des Herstellungsverfahrens oder zum Erzeugen
der gewünschten Federwirkung eine Abweichung von
dieser exakten Viereckform verursachen.
[0016] Aufgrund der Parallelogrammform verfügt der
federnde Hohlkörper bei dieser Ausführungsform über
zwei parallele Seiten, die entsprechend nach Einbringen
in den Spalt die durch die Federwirkung hervorgerufene
Kraft möglichst optimal auf die zumindest bei herkömm-
licher Form und Anordnung von Haushaltsgerät und Mö-
belkorpus ebenfalls im Wesentlichen parallelen ersten
und zweiten Begrenzungswand des Spaltes übertragen.
Aufgrund der Anforderung, dass der federnde Hohlkör-
per nach Einbringen in den Spalt eine Kraft auf die Be-
grenzungswände des Spalts ausüben soll, ist die rele-
vante Querschnittsform des Parallelogramms in diesem
Zustand in der Regel kein Rechteck. Daher kann durch
die den gegebenenfalls sichtbaren Spaltverschluss bil-
dende Seite des Hohlkörpers mit parallelogrammförmi-
gem Querschnitt einen Positionsunterschied der Vorder-
kanten der Begrenzungswände des Spaltes auf eine op-
tisch für einen Betrachter angenehme Weise ganz oder
zumindest teilweise ausgeglichen werden.
[0017] Ein federnder Hohlkörper mit einem parallelo-
grammförmigen Querschnitt erlaubt auch eine beson-
ders leichte exakte manuelle Verformung bei der Mon-
tage des Verschlusselements im Spalt. Des Weiteren
wird die Montage einfach, da ein Monteur nicht darauf
achten muss, welche der beiden Seiten, die nicht parallel
zu den Begrenzungswänden des Spaltes liegen, dem
Betrachter zugewandt in den Spalt eingebracht werden
sollte, sofern die Optik jeweils ähnlich gestaltet ist. Zu-
dem kann entweder das eine oder das andere Paar par-
alleler Seiten parallel zu den Begrenzungswänden in den
Spalt eingebracht werden, was beispielsweise zu einer
Rationalisierung bei der Herstellung der Verschlussele-
mente genutzt werden kann, die so für unter Umständen
deutlich unterschiedlich Spaltbreiten genutzt werden
können, beispielsweise bei der Auslieferung von unter-
schiedlich großen Hausgerätetypen, aber gleicher Grö-
ße eines umschließenden Möbelkorpus.
[0018] Es ist vorteilhaft, wenn der federnde Hohlkörper
mindestens ein Scharnier, insbesondere mindestens ein
Filmscharnier, umfasst. Ein Scharnier ist ein verbinden-
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des Gelenk, das hier beispielsweise zwei Seiten der
Wandung des Hohlkörpers verbindet. Zwar lässt sich ein
Hohlkörper bei geeigneter Wahl des Materials unter Um-
ständen auch ohne Scharnier verformen, um jedoch eine
kontrollierte, reversible Verformung zu ermöglichen, ist
es vorteilhaft, den Hohlkörper mit mindestens einem oder
mehreren Scharnieren, beispielsweise bei einem paral-
lelogrammförmigen Querschnitt insbesondere gegebe-
nenfalls in den Eckpunkten zu versehen. Auch andere
Positionen sind möglich, beispielsweise bei der Wahl ei-
ner anderen Querschnittsform. Insbesondere die Ver-
wendung von Filmscharnieren kann vorteilhaft sein,
wenn der Hohlkörper aus einem Kunststoff hergestellt
wird. Filmscharniere sind einteilig mit den zu verbinden-
den Elementen ausgebildet und bestehen im Wesentli-
chen aus einer mehr oder weniger dünnwandigen Ver-
bindung, die durch ihre Biegsamkeit eine begrenzte
Drehbewegung der verbundenen Teile ermöglicht. Die
Wahl der Dicke der Verbindung erlaubt es dabei, die Fe-
derwirkung des Hohlkörpers bei der Herstellung zu be-
einflussen. Ein Scharnier, das sich beispielsweise über
die gesamte Höhe des Hohlkörpers erstreckt, wobei die
Höhe des Hohlkörpers dessen Ausdehnung parallel zur
Spaltöffnung bezeichnet, kann auch unterbrochen sein,
also aus einer Mehrzahl von auf einer Linie liegenden
untergeordneten Scharnieren bestehen.
[0019] Weiterhin ist es vorteilhaft, dass der federnde
Hohlkörper mindestens eine Rastvorrichtung zum Ver-
rasten von zwei Enden der Wandung des Hohlkörpers
umfasst. Rastvorrichtungen sind robust, einfach zu be-
dienen, auch durch einen Kunden montierbar und kön-
nen zudem so gestaltet werden, dass sie im verrasteten
Zustand gleichzeitig als Scharnier wirken können. Wei-
terhin ermöglicht die mindestens eine Rastvorrichtung,
die Wandung vor der Montage als Hohlkörper in einem
oder mehreren Teilen zu lagern oder zu transportieren,
ohne dass Stauraum unnötig für den von der Wandung
eingeschlossen Hohlraum verbraucht werden muss. Ins-
besondere erlaubt die Verwendung einer einzelnen
Rastvorrichtung eine Platz sparende Lagerung und
Transport und gleichzeitig eine einstückige Herstellung
der Wandung. Eine Rastvorrichtung kann sich beispiels-
weise über die gesamte Höhe des Hohlkörpers erstrek-
ken und kann beispielsweise auch unterbrochen sein,
also aus einer Mehrzahl von auf einer Linie liegenden
untergeordneten Rastvorrichtungen bestehen.
[0020] Eine besonders bevorzugte Ausführungsform
der Erfindung sieht vor, dass der federnde Hohlkörper
genau eine Rastvorrichtung und genau vier Scharniere,
insbesondere genau vier Filmscharniere umfasst. Insbe-
sondere wenn der Querschnitt des Hohlkörpers viereckig
ist, können die Scharniere so entlang der Kanten ange-
bracht werden, an denen jeweils zwei der vier Seiten
eines Hohlkörpers zusammengeführt sind, bei dem die
fünfte und die sechste Seite offen sind. So kann beispiels-
weise bei der Herstellung der Wandung aus einem
Kunststoff die gesamte Wandung einstückig beispiels-
weise mit einem Stranggussprofil mit einer geeigneten

Kontur als Endlosstrang hergestellt werden, von dem
dann die Wandung in der gewünschten Größe abge-
trennt wird. Die Verwendung anderer Herstellungsver-
fahren, beispielsweise Blockgießen, ist auch möglich.
[0021] Weiterhin ist es bevorzugt, dass die Wandung
im unverrasteten Zustand aufrollbar ist. Dies ermöglicht
einen Platz sparenden Transport. Da ein Haushaltsgerät,
beispielsweise ein Kühlschrank, über einen im Wesent-
lichen leeren Innenraum verfügt, kann dieser so für die
Aufbewahrung der Wandung genutzt werden, die den
gesamten Spalt verschließen kann, obwohl die äußere
Höhe des Haushaltsgerätes und damit in der Regel des
zu verschließenden Spaltes meist größer als die Höhe,
Breite oder Tiefe des Innerraumes ist.
[0022] Dabei sieht eine bevorzugte Ausführungsform
vor, dass die Wandung im unverrasteten Zustand quer,
d. h. senkrecht, zu einer Hauptrichtung des federnden
Hohlkörpers aufrollbar ist, wobei die Hauptrichtung durch
eine Erstreckung von Vorderkanten des zu verschließen-
den Spaltes definiert ist. Die Hauptrichtung des federn-
den Hohlkörpers bezeichnet also die Längsausdehnung,
d. h. die Richtung der Linie, entlang derer sich der Hohl-
körper nach der Montage im Spalt ausdehnt. Bei einem
seitlichen Spalt ist dies beispielsweise entlang der Höhe
des Hohlkörpers. So liegt beispielsweise eine typische
Klapprichtung von Scharnieren des Hohlkörpers quer zur
Rollrichtung, wodurch eventuell vorhandene Deformatio-
nen, die durch das Rollen der Wandung entstanden sein
könnten, durch das Verrasten zu einem Hohlkörper kom-
plett oder zumindest teilweise eliminiert werden.
[0023] Vorzugsweise umfasst die Wandung des fe-
dernden Hohlkörpers eine Kontur, die die Federkraft zu-
mindest teilweise erzeugt. Hierzu kann beispielsweise
die Innenseite, d. h. die dem Hohlraum zugewandte Seite
der Wandung Erhebungen aufweisen und/oder die In-
nenseite konkav geformt sein, um eine Verspannung der
Innenseiten zu erzeugen. Die Kontur kann beispielswei-
se eine Anlaufkontur sein. Andere eine Federwirkung er-
zeugende Konturen sind möglich.
[0024] Eine bevorzugte Ausführungsform sieht vor,
dass die Federkraft zumindest teilweise dadurch erzeugt
wird, dass die Wandung einen oder mehrere Bereiche
aufweist, die eine andere Materialkomponente als die
übrige Wandung umfassen. Dieser Bereich beziehungs-
weise diese Bereiche können beispielsweise auch durch
ihre Kontur die Federkraft beeinflussen. Eine andere Ma-
terialkomponente kann beispielsweise ein anderes Ma-
terial sein, aber auch dasselbe Material, wobei dessen
physikalische Eigenschafen während des Herstellungs-
prozesses verändert wurden, beispielsweise um Ver-
spannungen in der Wandung zu erzeugen.
[0025] Das erfindungsgemäße Einbausystem mit ei-
nem Haushaltsgerät in einem Möbelkorpus und minde-
stens einem Spalt zwischen einer ersten Wand des
Haushaltsgerätes und einer zweiten Wand des Möbel-
korpus baut auf dem gattungsgemäßen Stand der Tech-
nik dadurch auf, dass der mindestens eine Spalt durch
mindestens ein erfindungsgemäßes Verschlusselement
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verschlossen wird. Auch hier ist unter Verschließen eines
Spaltes das vollständige oder zumindest teilweise Ver-
schließen beziehungsweise Abdecken des Spaltes zu
verstehen.
[0026] Auf diese Weise werden die beschriebenen
Vorteile und Besonderheiten des erfindungsgemäßen
Verschlusselements auch im Rahmen eines Einbausy-
stems umgesetzt.
[0027] Darüber hinaus umfasst die Erfindung die Ver-
wendung eines erfindungsgemäßen Verschlussele-
ments zum Verschließen eines Spaltes zwischen einer
ersten Wand eines Haushaltsgerätes und einer zweiten
Wand eines Möbelkorpus, wodurch die beschriebenen
vorteilhaften Besonderheiten des erfindungsgemäßen
Verschlusselementes insbesondere bei der Verwen-
dung für das Verschließen des Spaltes zwischen einem
Haushaltsgerät und einem Möbelkorpus umgesetzt wer-
den.
Die Erfindung wird nun mit Bezug auf die begleitenden
Zeichnungen anhand bevorzugter Ausführungsform bei-
spielhaft erläutert.
[0028] Es zeigen:

Figur 1 eine schematische perspektivische Darstel-
lung eines erfindungsgemäßen Verschlus-
selements in einem Spalt aus zwei verschie-
denen Blickrichtungen;

Figur 2 eine schematische Draufsicht auf ein erfin-
dungsgemäßes Verschlusselement;

Figur 3 eine erste schematische Draufsicht auf ein er-
findungsgemäßes Verschlusselement in ei-
nem Spalt;

Figur 4 eine zweite schematische Draufsicht auf ein
erfindungsgemäßes Verschlusselement in ei-
nem Spalt;

Figur 5 eine schematische Seitenansicht eines erfin-
dungsgemäßen Verschlusselements in ei-
nem nicht montierten Zustand;

Figur 6 eine schematische perspektivische Darstel-
lung eines Teils einer Wandung eines erfin-
dungsgemäßen Verschlusselements im nicht
verrasteten Zustand mit angedeuteter Roll-
richtung.

[0029] Bei der nachfolgenden Beschreibung der
Zeichnungen bezeichnen gleiche Bezugszeichen glei-
che oder vergleichbare Komponenten.
[0030] Figur 1 zeigt eine schematische perspektivi-
sche Darstellung eines erfindungsgemäßen Verschlus-
selements in einem Spalt aus zwei verschiedenen Blick-
richtungen. Der federnde Hohlkörper 10 befindet sich in
einem Spalt 12 zwischen einer ersten Wand 14, bei-
spielsweise der eines Haushaltsgerätes, und einer zwei-

ten Wand 16, beispielsweise der eines Möbelkorpus. Das
gezeigte Verschlusselement drückt an die erste Wand
14 und an die zweite Wand 16, so dass es ohne weitere
Befestigungsmittel im Spalt 12 fixiert ist und diesen ver-
schließt, wobei das Verschließen sich auf die dem Be-
trachter zugewandte vordere Spaltöffnung bezieht.
[0031] Figur 2 zeigt eine schematische Draufsicht auf
ein erfindungsgemäßes Verschlusselement. Das Ver-
schlusselement besteht aus einem federnden Hohlkör-
per 10 mit einem parallelogrammförmigen Querschnitt.
Eine Flächenpressung 18 aufgrund der durch das Ver-
schlusselement erzeugten Federkraft ist durch Pfeile an-
gedeutet. Die Eckbereiche der Wandung 30, an denen
sich die vier Seiten des Parallelogramms berühren, sind
als Scharniere 20, 22, 24, 26, beispielsweise als Film-
scharniere, ausgebildet. Die Wandung 30 verfügt außer-
dem über eine Rastvorrichtung 28, mit der die beiden
Enden der geklappten, einstückig, beispielsweise als
Endlosprofil hergestellten Wandung 30 verrastet sind.
Die Wandung 30 verfügt an ihrer Innenseite über Kontu-
ren 32, beispielsweise Anlaufkonturen, die dazu beitra-
gen, die Federwirkung des Hohlkörpers zu erzeugen.
[0032] Figur 3 zeigt eine erste schematische Drauf-
sicht auf ein erfindungsgemäßes Verschlusselement in
einem Spalt. Das Verschlusselement ist durch einen fe-
dernden Hohlkörper 10 gebildet, der in einen Spalt 12
zwischen einer ersten Wand 14 und einer zweiten Wand
16, beispielsweise der eines Haushaltsgerätes wie zum
Beispiel eines Einbau-Kühl- und Gefrierschrankes, und
der eines Möbelkorpus für Einbaugeräte eingeschoben
ist, wobei die erste Wand 14 über eine Vorderkante 34
und die zweite Wand über eine Vorderkante 36 verfügt.
Die Wandung 30 des federnden Hohlkörpers 10 mit vier
Scharnieren 20, 22, 24, 26 und einer Rastvorrichtung 28
schließt dabei bündig mit der Vorderkante 34 der ersten
Wand 14 ab. So wird die gesamte Breite 38 des Spalts
verschlossen, wobei der parallelogrammförmige Hohl-
körper 10 um eine Entfernung 40 gegenüber der Vorder-
kante 34 der ersten Wand 14 vorsteht und so zumindest
teilweise optisch den Unterschied zu der weiter vorste-
henden Vorderkante 36 der zweiten Wand 16 ausgleicht,
wobei das Verschlusselement entlang der durch Pfeile
angedeuteten Einschubrichtung 42 in den Spalt 12 ein-
gebracht wurde. Bei einer Stärke der zweiten Wand 16,
die eine Möbelwand sein kann, von beispielsweise 19
mm kann die Spaltbreite 38 beispielsweise 12 mm und
die Entfernung 40 beispielsweise 11 mm betragen. Bei-
spielsweise kann in einer nicht abgebildeten Ausfüh-
rungsform das Verschlusselement auch so dimensioniert
sein, dass es sowohl mit der Vorderkante 34 der ersten
Wand 14 als auch mit der Vorderkante 36 der zweiten
Wand 16 bündig abschließt. Figur 4 zeigt eine zweite
schematische Draufsicht auf ein erfindungsgemäßes
Verschlusselement in einem Spalt. Es werden nur die
Unterschiede zu der in Figur 3 gezeigten ersten Drauf-
sicht erläutert. Wenn Figur 3 den Spalt zwischen einem
Haushaltsgerät und einer rechtsseitig benachbarten
Wand eines Möbelkorpus zeigt, zeigt Figur 4 einen Spalt
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zwischen einer Wand eines Haushaltsgerätes und einer
linksseitig benachbarten Wand eines Möbelkorpus. In
dem gezeigten Bespiel unterscheiden sich die Größen-
verhältnisse. Die Breite 38 des Spalts 12 ist etwas größer,
beispielsweise 15 mm statt 12 mm. Durch die flexible
Form des federnden Hohlkörpers 10 wird auch dieser
Spalt 12 durch den Hohlkörper verschlossen. Die Entfer-
nung 40 der Wandung 30 von der Vorderkante 34 der
ersten Wand 14, die zu einem Haushaltsgerät gehören
kann, beträgt daher beispielsweise nur 6 mm. Die zweite
Wand 16 könnte beispielsweise 16 mm stark sein.
[0033] Figur 5 zeigt eine schematische Seitenansicht
eines erfindungsgemäßen Verschlusselements in einem
nicht montierten Zustand. Dabei ist die Rastvorrichtung
28 noch nicht verrastet und die Wandung 30 noch nicht
an den Scharnieren 20, 22, 24, 26 umgeklappt, um einen
Hohlkörper zu formen. Deutlich ist die Kontur 32 zu er-
kennen, die dazu beiträgt, eine Federwirkung zu erzeu-
gen. In diesem Zustand kann das Verschlusselement aus
einem Endlosstrang geschnitten werden und gerollt wer-
den.
[0034] Figur 6 zeigt eine schematische perspektivi-
sche Darstellung eines Teils einer Wandung 30 eines
erfindungsgemäßen Verschlusselements in nicht verra-
stetem Zustand mit angedeuteter Rollrichtung. Rastvor-
richtung 28, Scharniere 20, 22, 24, 26, die noch nicht
umgeklappt sind und die später auf Innenseite der Wan-
dung 30 liegende Kontur 32 zur Beeinflussung der Fe-
derkraft des Hohlkörpers liegen in ihrer Hauptausrich-
tung quer zu der durch Pfeile angedeutete Rollrichtung
44.
[0035] Die in der vorstehenden Beschreibung, in den
Zeichnungen sowie in den Ansprüchen offenbarten
Merkmale der Erfindung können sowohl einzeln als auch
in beliebiger Kombination für die Verwirklichung der Er-
findung wesentlich sein.

Bezugszeichenliste:

[0036]

10 Hohlkörper

12 Spalt

14 erste Wand

16 zweite Wand

18 Flächenpressung

20 Scharnier

22 Scharnier

24 Scharnier

26 Scharnier

28 Rastvorrichtung

30 Wandung des Hohlkörpers

32 Kontur

34 Vorderkante der ersten Wand

36 Vorderkante der zweiten Wand

38 Breite des Spalts

40 Entfernung von der ersten Vorderkante

42 Einschubrichtung

44 Rollrichtung

Patentansprüche

1. Verschlusselement zum Verschließen eines Spaltes
(12) zwischen einer ersten Wand (14), insbesondere
einer Wand (14) eines Haushaltsgerätes, und einer
zweiten Wand (16), insbesondere einer Wand (16)
eines Möbelkorpus, dadurch gekennzeichnet,
dass das Verschlusselement einen in den Spalt (12)
einbringbaren eine Federkraft aufbringenden Hohl-
körper (10) mit einer Wandung (30) umfasst, wobei
die Federkraft eine auf die erste und die zweite Wand
(14, 16) wirkende Kraft erzeugt, die zu einer Fixie-
rung des Hohlkörpers (10) im Spalt (12) zumindest
beiträgt.

2. Verschlusselement nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Hohlkörper (10) alleine
durch die von ihm aufgebrachte Federkraft im Spalt
(12) fixierbar ist.

3. Verschlusselement nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Hohlkörper (10)
einstückig ist.

4. Verschlusselement nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Hohlkörper (10) einen parallelogrammförmigen
Querschnitt aufweist.

5. Verschlusselement nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Hohlkörper (10) mindestens ein Scharnier (20,
22, 24, 26), insbesondere ein Filmscharnier, um-
fasst.

6. Verschlusselement nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Hohlkörper (10) mindestens eine Rastvorrich-
tung (28) zum Verrasten von zwei Enden der Wan-
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dung (30) des Hohlkörpers (10) umfasst.

7. Verschlusselement nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Hohlkörper (10) genau ei-
ne Rastvorrichtung (28) und genau vier Scharniere
(20, 22, 24, 26), insbesondere genau vier Filmschar-
niere, umfasst.

8. Verschlusselement nach Anspruch 6 oder Anspruch
7, dadurch gekennzeichnet, dass die Wandung
(30) im unverrasteten Zustand aufrollbar ist.

9. Verschlusselement nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Wandung (30) im unverra-
steten Zustand quer zu einer Hauptrichtung des
Hohlkörpers (10) aufrollbar ist, wobei die Hauptrich-
tung durch eine Erstreckung von Vorderkanten (34,
36) des zu verschließenden Spaltes (12) definiert ist.

10. Verschlusselement nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Wandung (30) eine Kontur (32) umfasst, die die
Federkraft zumindest teilweise erzeugt.

11. Verschlusselement nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Federkraft zumindest teilweise dadurch erzeugt
wird, dass die Wandung (30) einen oder mehrere
Bereiche aufweist, die eine andere Materialkompo-
nente als die übrige Wandung umfassen.

12. Einbausystem mit einem Haushaltsgerät und einem
Möbelkorpus und mindestens einem Spalt (12) zwi-
schen einer ersten Wand (14) des Haushaltsgerätes
und einer zweiten Wand (16) des Möbelkorpus, da-
durch gekennzeichnet, dass der mindestens eine
Spalt (12) durch mindestens ein Verschlusselement
nach einem der vorhergehenden Ansprüche ver-
schlossen wird.

13. Verwendung eines Verschlusselements gemäß ei-
nem der Ansprüche 1 bis 11 zum Verschließen eines
Spaltes (12) zwischen einer ersten Wand (14) des
Haushaltsgerätes und einer zweiten Wand (16) ei-
nes Möbelkorpus.
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